
 
Änderungsantrag 
der Fraktionen der CDU und der FDP 
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz  
über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen  
für das Haushaltsjahr 2003 (Haushaltsgesetz 2003) und zur  
Änderung anderer Rechtsvorschriften in der Fassung der  
2. Lesung vom 21.11.2002  

Drucksache 15/4618 zu Drucksache 15/4218 
 
 
 
- Einzelplan 08   - 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n : 
 
Zu Kapitel 08 21  Hilfen für alte Menschen 

Zu Titelgruppe 75 Förderung von ambulanten Versorgungs-
konzepten und –strukturen für demenziell 
Erkrankte 

 Der Haushaltsvermerk wird wie folgt neu ge-
fasst: 

 “Die Ausgabeermächtigung erhöht oder ver-
mindert sich um die Mehr- oder Minderein-
nahmen bei Titel 281 01. Die Ansätze bei Kap. 
08 02 – ATG 72, Kap. 08 21 – ATG 71 und 
Kap. 08 22 – 684 04 sind einseitig deckungsfä-
hig zugunsten Kap. 08 21 -  ATG 75.“ 

  

 Die Erläuterungen zur ATG 75 werden wie 
folgt ergänzt: 

 „Veranschlagt sind 726.000 € aus Zuweisungen 
der Pflegekassen. Landesmitteln für die Maß-
nahmen können im Rahmen der Deckungsfä-
higkeit bereitgestellt werden.  

 Bei der Bereitstellung der Komplementärmittel 
wird erwartet, dass sich die Kommunen mindes-
tens zu 50% an den Maßnahmen beteiligen.“ 

   
 
Wiesbaden, 28. November 2002 
 
Für die Fraktion der CDU Für die Fraktion der FDP 
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